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Siedlungsleitbild Udligenswil 
Einladung zur
Mitwirkungsveranstaltung

Mittwoch, 8. April 2020 
19.00 Uhr, Bühlmattsaal Udligenswil

 Öffentliche Auflage:

1. April bis 31. Mai 2020

Gemeindekanzlei  |  Schlössligasse 2  |  CH-6044 Udligenswil
Telefon 041 371 13 13  |  info@udligenswil.ch  |  www.udligenswil.ch

Mobilität
Die Gemeinde befürwortet den Ausbau des öffentlichen 
Verkehrs. Sie setzt sich für attraktive Anbindungen an 
die Städte Luzern, Zug und Zürich sowie für gute Ver-
bindungen in die Agglomerationsgemeinden und nach 
Küssnacht a.R. ein. Die Bushaltestelle «alte Post» soll 
mittelfristig benutzerfreundlich und gemäss Behinder-
tengleichstellungsgesetz umgestaltet und neu situiert 
werden.

Das Fuss- und Radwegnetz ist zu ergänzen und 
vor allem im Bereich der Knoten zu optimieren. Die  
Verkehrssicherheit auf der Götzentalstrasse ist ins- 
besondere für Radfahrer zu verbessern. Ebenso  
sollen Querungen von Seitenstrassen für den Lang-
samverkehr sicherer und übersichtlicher gestaltet 
werden. Langfristig ist vorgesehen, das feinmaschige  
Fusswegnetz mit Fusswegverbindungen Unterdorf-
strasse – Küssnachterstrasse sowie Weidhofstrasse – 
Sonnheimstrasse zu ergänzen.

Wirken Sie mit

Richten Sie Ihre Anfragen und Inputs zum  
Siedlungsleitbild an die Gemeinde. Ihre Meinung 
und Ihre Anliegen sind wichtig, dienen sie doch  
als Grundlage für die nachfolgende rechts- 
verbindliche Gesamtrevision. 

Die Gemeinde freut sich auf Ihr zahlreiches  
Erscheinen an der Mitwirkungsveranstaltung. 

Besten Dank.



Entwicklungsstrategie

Der Gemeinderat will die Standortqualitäten stär-
ken und Udligenswil zukunftsfähig als lebendige 
Gemeinde mit eigener Identität, intakter Landschaft 
und hoher Lebensqualität weiterentwickeln.

Bevölkerungsentwicklung
Gemäss dem kantonalen Richtplan dürfen die Bau-
landreserven für die nächsten 15 Jahre nicht grösser 
sein, als dies für ein durchschnittliches jährliches Be-
völkerungswachstum von 0.75 % notwendig ist. Zur 
Sicherstellung des Steuersubstrats strebt die Ge-
meinde ein Bevölkerungswachstum in dieser Grössen- 
ordnung an. Dies würde zu einer Einwohnerzahl von 
rund 2 600 Personen im Jahr 2035 führen. Heute zählt 
die Gemeinde rund 2 300 Einwohner. Zum Vergleich: 
Das durchschnittliche jährliche Wachstum der vergan-
genen 15 Jahre lag bei rund 0.9 %.

Siedlungsentwicklung
Die Wohnquartiere bleiben in ihren unterschiedlichen 
Charakteren, mit ihren Qualitäten, der heutigen Ge-
schossigkeit und in ähnlicher Dichte bestehen. Grös-
sere Entwicklungen konzentrieren sich auf spezifisch 
dafür geeignete Lagen.

Zur Einzonung vorgesehen ist eine Fläche der Parzelle 
Nr. 91 an der Meierskappelstrasse, auf der gegenüber-
liegenden Seite des Schulhauses. Hier soll mittel- bis 
langfristig eine qualitätsvolle Bebauung mit Mehrfami-
lienhäusern mit unterschiedlichen Wohnungsgrössen 
entstehen. Im Gebiet Waisenhaus ist eine Auszonung 
der Parzelle Nr. 207 und eines Teils der Parzelle Nr. 205 
vorgesehen. Damit kann die landschaftlich exponierte, 
schlecht erschlossene Hanglage im Gebiet Hauetli grün 
bleiben.

Ein grosser Teil des Siedlungsgebiets von Udligenswil 
wurde seit den 1970er-Jahren auf Grundlage von Ge-
staltungsplänen realisiert. Mit der Einführung des neu-
en Baurechts sind diese Gestaltungspläne nicht mehr  

Öffentliche Auflage

Das Siedlungsleitbild und der entsprechende Strategieplan liegen vom 1. April bis 31. Mai 2020 bei der 
Gemeinde Udligenswil zur Mitwirkung öffentlich auf. 

Innerhalb dieser Frist können die Unterlagen während der Schalteröffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 
oder im Internet unter www.udligenswil.ch eingesehen werden.

Organisation und Vorgehen

An dem vom Kanton als Strategie- und Kommunika-
tionsbasis für die Gesamtrevision geforderten Sied-
lungsleitbild haben folgende Personen mitgearbeitet:

Die letzte Gesamtrevision der Nutzungsplanung 
stammt aus dem Jahr 2008. Seither wurden kleinere 
Teilrevisionen vorgenommen, zuletzt die Anpassungen 
in der «Mitte» sowie in den Gebieten Haglihof und Ober-
dorfstrasse. Das bestehende Siedlungsleitbild ist von 
2006 und diente als Strategiepapier der damaligen 
Ortsplanung.

Das nun vorliegende neue Siedlungsleitbild soll im  
Laufe des Jahres 2020 durch den Gemeinderat er- 
lassen werden. Danach wird die Gesamtrevision des 
grundeigentümerverbindlichen Zonenplans und des 
Bau- und Zonenreglements vorbereitet, über welche die  
Gemeindeversammlung voraussichtlich 2022 ab-
stimmt. Dabei werden insbesondere auch das neue 
Baurecht mit der Ablösung der Ausnützungsziffer durch 
die neue Überbauungsziffer eingeführt und die Ge-
wässerräume ausgeschieden.

Projektleitung     
  Gisela Künzli-Huber  (Gemeinderätin)

Mitglieder Ortsplanungskommission
  Thomas Rebsamen (Gemeindepräsident)
  Ruedi Fischer (FDP)
  Armin Gisler (CVP)
  Daniel Keller (SVP)
  Bruno Müller (Gewerbe)
  Anja Schäffer-Eugster (Architektin)

Gemeindeverwaltung 
  Reto Schöpfer
  Jennifer Frischknecht 
  Fabienne Pfister 

Planungsbüro Burkhalter Derungs AG, Luzern
  Markus Burkhalter 
  Elena Wiss

Die Dorfstrasse und der Dorfkern könnten umgestaltet 
und damit aufgewertet und belebt werden. Dabei tragen 
die historischen, teils schützens- und erhaltenswerten 
Bauten wesentlich zur Identität von Udligenswil bei. Die 
wichtigen öffentlichen Räume und Verbindungen sollen 
qualitätsvoll, sozialräumlich, einladend und durchgrünt 
gestaltet werden.

Wohnen
In Udligenswil bestehen heute zu einem überwiegenden 
Teil Häuser und Wohnungen mit mehr als vier Zimmern. 
Um Wohnraum für alle Lebensphasen anbieten zu  
können, sollen insbesondere kleinere Wohnungen für 
Junge und ältere Personen sowie preiswertere grössere 
Wohnungen für Familien geschaffen werden. Durch die 
Unterstützung der Entwicklung von altersgerechtem 
Wohn- und Aussenraum kann auch der Generatio-
nenwechsel in den Quartieren gefördert werden.

Arbeiten
Aufgrund der Vorgaben des kantonalen Richtplans 
können derzeit keine neuen Arbeitsgebiete eingezont 
werden. Dem Gewerbe sollen deswegen gute Rahmen-
bedingungen für das weitere Wachstum innerhalb der 
bestehenden gemischten Zonen und in der Arbeitszone 
ermöglicht werden. Als langfristiges Arbeitsplatzgebiet 
(Planungshorizont >15 Jahre) wird im Strategieplan 
das Gebiet Goldispitz an der Meierskappelstrasse in 
Erwägung gezogen.

Natur und Landschaft
Das Baugebiet von Udligenswil fügt sich heute harmo-
nisch in die Landschaft ein. Damit dies auch in Zukunft 
der Fall sein wird, ist nebst einer behutsamen bau-
lichen Entwicklung in den Quartieren auch eine gute 
Gestaltung der Siedlungsränder und der Aussenräume 
vorgesehen. Diese ist im Baugesuchsverfahren umzu-
setzen. Der bestehende Grünkorridor zwischen den 
Bebauungen Haglihof und Sonnmatt soll langfristig 
unbebaut bleiben.

Mit der Förderung von Projekten zur Vernetzung von 
Teilhabitaten wie Hecken, Hochstammobstbäumen 
und Feuchtgebieten will Udligenswil auch den kulturel-
len und ökologischen Wert der Landschaft bewahren. 
Schützenswerte Bäume und Hecken werden im Zonen-
plan erfasst und deren Erhalt gewährleistet.

Der Würzenbach soll offen geführt und renaturiert  
werden, wo dies möglich ist. Mit der Gesamtrevi- 
sion der Nutzungsplanung werden die Gewässerräume 
ausgeschieden, mit welchen das Gewässer selbst und 
der entsprechende Raum für die Renaturierung und 
Offenlegung gesichert werden.

Die Gemeinde schützt den Landschaftsraum für die 
Udligenswiler Bevölkerung. Sie strebt dabei explizit 
keine besucherintensive Freizeitnutzung an. 

Skizze Vision Aufwertung Dorfkern

Einladung zur Mitwirkung

Geschätzte Bürgerinnen und Bürger

Seit der Annahme des revidierten Raumplanungsgesetzes (RPG) 2013 wurden die Weichen für die räumliche 
Entwicklung auf nationaler und kantonaler Ebene neu gestellt. Wichtigstes Ziel dabei ist, die Siedlungsentwicklung 
nach aussen zu begrenzen. Da die Bevölkerung und auch der Pro-Kopf-Flächenverbrauch weiterhin zunehmen, 
bedeutet dies eine vermehrte Innenverdichtung. Mit den Überbauungen «Huebmatt» und «Mitte» entspricht  
Udligenswil diesem Credo bereits heute.

Vor der anstehenden Gesamtrevision der Nutzungsplanung – bestehend aus Zonenplan und Bau- und Zonen-
reglement – hat die Gemeinde zusammen mit der Ortsplanungskommission und dem Planungsbüro Burkhalter 
Derungs AG, Luzern, ein behördenverbindliches Siedlungsleitbild ausgeschaffen. Dieses zeigt die strategische 
Siedlungsentwicklung der Gemeinde für die nächsten 10 bis 15 Jahre auf. Es sieht eine differenzierte, behutsame 
Entwicklung vor, bei welcher die heutigen Qualitäten der einzelnen Quartiere bestehen bleiben. Mit der Erhaltung 
der hohen Wohnqualität und der Aufwertung des Dorfkerns als Ort der Begegnung soll Udligenswil eine attraktive, 
ländlich geprägte Wohngemeinde bleiben. 

Wir freuen uns, Ihnen das Siedlungsleitbild zu präsentieren und laden Sie ein, mitzuwirken.

  Gemeinde Udligenswil Burkhalter Derungs AG
  

  Gisela Künzli-Huber  Markus Burkhalter
  Gemeinderätin/Bauvorsteherin Ortsplaner

Mit Mass wachsen, den 
Dorfkern beleben, ländlich 
bleiben

anwendbar. Ob und wie die Gestaltungspläne in das 
neue Recht überführt werden, wird mit der Gesamt-
revision der Nutzungsplanung geprüft werden.

Siedlungsqualität
Die Gemeinde Udligenswil bleibt ein Dorf mit heraus-
ragender Wohn- und Lebensqualität. Der ländliche, 
dörfliche Charakter mit seinen traumhaften Aussichts-
lagen bleibt erhalten. Für die Bebauung der neu  
einzuzonenden Fläche soll mit der Durchführung 
von qualifizierten Planungsverfahren (Wettbewerbe,  
Studienaufträge) und einer Begleitung durch Fach- 
leute der Gemeinde eine hohe Nutzungs- und Sied-
lungsqualität erreicht werden.

Udligenswil will den nutzungsdurchmischten Dorfkern 
als Ort der Begegnung, Kultur und Wirtschaft weiter 
fördern. Laden- und Dienstleistungslokale, Gastro-
nomiebetriebe und emissionsarme Gewerbe sowie 
Kulturstätten sollen erhalten bzw. neu angesiedelt  
werden. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
dazu werden geschaffen.
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Die Dorfstrasse und der Dorfkern könnten umgestaltet 
und damit aufgewertet und belebt werden. Dabei tragen 
die historischen, teils schützens- und erhaltenswerten 
Bauten wesentlich zur Identität von Udligenswil bei. Die 
wichtigen öffentlichen Räume und Verbindungen sollen 
qualitätsvoll, sozialräumlich, einladend und durchgrünt 
gestaltet werden.

Wohnen
In Udligenswil bestehen heute zu einem überwiegenden 
Teil Häuser und Wohnungen mit mehr als vier Zimmern. 
Um Wohnraum für alle Lebensphasen anbieten zu  
können, sollen insbesondere kleinere Wohnungen für 
Junge und ältere Personen sowie preiswertere grössere 
Wohnungen für Familien geschaffen werden. Durch die 
Unterstützung der Entwicklung von altersgerechtem 
Wohn- und Aussenraum kann auch der Generatio-
nenwechsel in den Quartieren gefördert werden.

Arbeiten
Aufgrund der Vorgaben des kantonalen Richtplans 
können derzeit keine neuen Arbeitsgebiete eingezont 
werden. Dem Gewerbe sollen deswegen gute Rahmen-
bedingungen für das weitere Wachstum innerhalb der 
bestehenden gemischten Zonen und in der Arbeitszone 
ermöglicht werden. Als langfristiges Arbeitsplatzgebiet 
(Planungshorizont >15 Jahre) wird im Strategieplan 
das Gebiet Goldispitz an der Meierskappelstrasse in 
Erwägung gezogen.

Natur und Landschaft
Das Baugebiet von Udligenswil fügt sich heute harmo-
nisch in die Landschaft ein. Damit dies auch in Zukunft 
der Fall sein wird, ist nebst einer behutsamen bau-
lichen Entwicklung in den Quartieren auch eine gute 
Gestaltung der Siedlungsränder und der Aussenräume 
vorgesehen. Diese ist im Baugesuchsverfahren umzu-
setzen. Der bestehende Grünkorridor zwischen den 
Bebauungen Haglihof und Sonnmatt soll langfristig 
unbebaut bleiben.

Mit der Förderung von Projekten zur Vernetzung von 
Teilhabitaten wie Hecken, Hochstammobstbäumen 
und Feuchtgebieten will Udligenswil auch den kulturel-
len und ökologischen Wert der Landschaft bewahren. 
Schützenswerte Bäume und Hecken werden im Zonen-
plan erfasst und deren Erhalt gewährleistet.

Der Würzenbach soll offen geführt und renaturiert  
werden, wo dies möglich ist. Mit der Gesamtrevi- 
sion der Nutzungsplanung werden die Gewässerräume 
ausgeschieden, mit welchen das Gewässer selbst und 
der entsprechende Raum für die Renaturierung und 
Offenlegung gesichert werden.

Die Gemeinde schützt den Landschaftsraum für die 
Udligenswiler Bevölkerung. Sie strebt dabei explizit 
keine besucherintensive Freizeitnutzung an. 

Skizze Vision Aufwertung Dorfkern

Einladung zur Mitwirkung

Geschätzte Bürgerinnen und Bürger

Seit der Annahme des revidierten Raumplanungsgesetzes (RPG) 2013 wurden die Weichen für die räumliche 
Entwicklung auf nationaler und kantonaler Ebene neu gestellt. Wichtigstes Ziel dabei ist, die Siedlungsentwicklung 
nach aussen zu begrenzen. Da die Bevölkerung und auch der Pro-Kopf-Flächenverbrauch weiterhin zunehmen, 
bedeutet dies eine vermehrte Innenverdichtung. Mit den Überbauungen «Huebmatt» und «Mitte» entspricht  
Udligenswil diesem Credo bereits heute.

Vor der anstehenden Gesamtrevision der Nutzungsplanung – bestehend aus Zonenplan und Bau- und Zonen-
reglement – hat die Gemeinde zusammen mit der Ortsplanungskommission und dem Planungsbüro Burkhalter 
Derungs AG, Luzern, ein behördenverbindliches Siedlungsleitbild ausgeschaffen. Dieses zeigt die strategische 
Siedlungsentwicklung der Gemeinde für die nächsten 10 bis 15 Jahre auf. Es sieht eine differenzierte, behutsame 
Entwicklung vor, bei welcher die heutigen Qualitäten der einzelnen Quartiere bestehen bleiben. Mit der Erhaltung 
der hohen Wohnqualität und der Aufwertung des Dorfkerns als Ort der Begegnung soll Udligenswil eine attraktive, 
ländlich geprägte Wohngemeinde bleiben. 

Wir freuen uns, Ihnen das Siedlungsleitbild zu präsentieren und laden Sie ein, mitzuwirken.

  Gemeinde Udligenswil Burkhalter Derungs AG
  

  Gisela Künzli-Huber  Markus Burkhalter
  Gemeinderätin/Bauvorsteherin Ortsplaner

Mit Mass wachsen, den 
Dorfkern beleben, ländlich 
bleiben

anwendbar. Ob und wie die Gestaltungspläne in das 
neue Recht überführt werden, wird mit der Gesamt-
revision der Nutzungsplanung geprüft werden.

Siedlungsqualität
Die Gemeinde Udligenswil bleibt ein Dorf mit heraus-
ragender Wohn- und Lebensqualität. Der ländliche, 
dörfliche Charakter mit seinen traumhaften Aussichts-
lagen bleibt erhalten. Für die Bebauung der neu  
einzuzonenden Fläche soll mit der Durchführung 
von qualifizierten Planungsverfahren (Wettbewerbe,  
Studienaufträge) und einer Begleitung durch Fach- 
leute der Gemeinde eine hohe Nutzungs- und Sied-
lungsqualität erreicht werden.

Udligenswil will den nutzungsdurchmischten Dorfkern 
als Ort der Begegnung, Kultur und Wirtschaft weiter 
fördern. Laden- und Dienstleistungslokale, Gastro-
nomiebetriebe und emissionsarme Gewerbe sowie 
Kulturstätten sollen erhalten bzw. neu angesiedelt  
werden. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
dazu werden geschaffen.



X

Siedlungsleitbild Udligenswil 
Einladung zur
Mitwirkungsveranstaltung

Mittwoch, 8. April 2020 
19.00 Uhr, Bühlmattsaal Udligenswil

 Öffentliche Auflage:

1. April bis 31. Mai 2020

Gemeindekanzlei  |  Schlössligasse 2  |  CH-6044 Udligenswil
Telefon 041 371 13 13  |  info@udligenswil.ch  |  www.udligenswil.ch

Mobilität
Die Gemeinde befürwortet den Ausbau des öffentlichen 
Verkehrs. Sie setzt sich für attraktive Anbindungen an 
die Städte Luzern, Zug und Zürich sowie für gute Ver-
bindungen in die Agglomerationsgemeinden und nach 
Küssnacht a.R. ein. Die Bushaltestelle «alte Post» soll 
mittelfristig benutzerfreundlich und gemäss Behinder-
tengleichstellungsgesetz umgestaltet und neu situiert 
werden.

Das Fuss- und Radwegnetz ist zu ergänzen und 
vor allem im Bereich der Knoten zu optimieren. Die  
Verkehrssicherheit auf der Götzentalstrasse ist ins- 
besondere für Radfahrer zu verbessern. Ebenso  
sollen Querungen von Seitenstrassen für den Lang-
samverkehr sicherer und übersichtlicher gestaltet 
werden. Langfristig ist vorgesehen, das feinmaschige  
Fusswegnetz mit Fusswegverbindungen Unterdorf-
strasse – Küssnachterstrasse sowie Weidhofstrasse – 
Sonnheimstrasse zu ergänzen.

Wirken Sie mit

Richten Sie Ihre Anfragen und Inputs zum  
Siedlungsleitbild an die Gemeinde. Ihre Meinung 
und Ihre Anliegen sind wichtig, dienen sie doch  
als Grundlage für die nachfolgende rechts- 
verbindliche Gesamtrevision. 

Die Gemeinde freut sich auf Ihr zahlreiches  
Erscheinen an der Mitwirkungsveranstaltung. 

Besten Dank.
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